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Liebe Tagespflegepersonen,  
 
der Sommer steht vor der Tür und die erste Hälfte des Jahres neigt sich bereits dem 
Ende zu. In diesem Infobrief möchten wir Sie über Neuigkeiten aus der 
Kindertagespflege und dem Verein auf dem Laufenden halten, die sich im letzten 
Monat ergeben haben.  
 
Erfahren Sie mehr über den aktuellen Stand zu Regelungen in der Kindertagespflege 
in Corona-Zeiten und informieren Sie sich über anstehende Veranstaltungen. 
 
Viel Spaß beim Lesen und Informieren!  
 
 
 
 

Themen im Überblick: 

1. Aktuelles zu den Corona-Auswirkungen 

2. Pflegeerlaubnis 

3. Qualifizierung 

4. Absage Sommerfest 

5. Kunstausstellung 
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1. Aktuelles zu den Corona-Auswirkungen  

 
Öffnung der Kindertagespflege ab dem 29.06. 

Schon seit mehreren Wochen war im Gespräch, dass ab dem 29.06. die Betreuung 
von Kindern bis zu 10 Jahren in Schule, Kita und Kindertagespflege wieder 
vollständig geöffnet werden soll. Anders, als bei den vorherigen Lockerungen wurde 
diese Änderung von der Landesregierung nun schon 2 Wochen vor diesem Termin 
rechtverbindlich beschlossen. 

Das heißt für Sie, dass Sie ab diesem Zeitpunkt wieder die Anzahl von Tageskindern 
betreuen können, die in Ihrer Betreuungserlaubnis genannt ist. Kinder ab 10 Jahren 
dürfen Sie vorerst nur betreuen, wenn die Gesamtzahl Ihrer Betreuungsverträge 5 
nicht übersteigt. 

Die Kinder müssen keinen Mundschutz tragen. Sie als Tagespflegeperson benötigen 
diesen nur, wenn Sie den Mindestabstand zwischen Erwachsenen nicht einhalten 
können, wie etwa bei Elterngesprächen oder den Übergabesituationen. Trotzdem 
müssen Sie sich Gedanken zum Thema Sicherheit und Hygiene machen und Ihr 
persönliches Sicherheitskonzept aufschreiben. Leider gibt es dafür keine Vordrucke. 
Es reicht, wenn Sie beschreiben, dass Sie mit den Kindern viel draußen sind, bzw. 
die Räume im Haus regelmäßig lüften. Ebenso beschreiben Sie, dass Sie mit den 
Kindern regelmäßig die Hände waschen. Auch Ihre relevanten Putzintervalle sollten 
klar sein, also regelmäßiges Reinigen der Oberflächen, Türklinken, Waschbecken 
und Toiletten. 

Im Anhang finden Sie dazu mehrere Schreiben des Kultusministeriums. Darunter 
finden Sie  Bögen zur Gesundheitsbestätigung. Diese müssen Sie jeweils von sich 
und für jedes Tageskind ausfüllen, bzw. ausfüllen lassen und zu Ihren Unterlagen 
nehmen. 

So findet nun die Kindertagespflege langsam zur Normalität zurück und die unsichere 
Zeit geht für Sie zu Ende. Wir haben inzwischen wieder vermehrte Anfragen nach 
Kindertagespflege. 

Das Thema mit den Soforthilfeanträgen ist leider noch nicht zur Zufriedenheit geklärt. 
Unser Landesverband bemüht sich hier sehr um eine eindeutige Lösung. 
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2. Pflegeerlaubnis 

 
Wir möchten darauf aufmerksam machen, dass Sie trotz Corona unbedingt das 
Ablaufdatum Ihrer Pflegeerlaubnis im Blick haben sollten. Eine rechtzeitige 
Neubeantragung der Erlaubnis liegt in Ihrer Eigenverantwortung. Bitte prüfen Sie 
selbstständig, ob Sie im Falle einer auslaufenden Pflegeerlaubnis ausreichend 
Unterrichtseinheiten für eine Neubeantragung nachweisen können. 

 
 
 
3. Qualifizierung 

 
Noch vor den Sommerferien wird der Verein das Qualifizierungsprogramm für das 2. 
Halbjahr herausgeben. Voraussichtlich werden wir das Programm in der letzten 
Schulwoche vor den Ferien per E-Mail an Sie verschicken und auf die Website 
stellen. Darin enthalten sind auch zwei besondere Tagesseminare, die wir Ihnen 
bereits jetzt ankündigen wollen. 

Seminar: Hochsensible Kinder fördern und stärken 

Das vierstündige Seminar (inkl. Gruppenarbeit) behandelt  
das Thema „Hochsensibilität bei Kindern“, was man  
darunter versteht, anhand welcher Merkmale  
Hochsensibilität erkennbar ist und wie Bezugspersonen  
hochsensible Kinder bestmöglich fördern können.  
 
Veranstaltungstag:  10. Oktober 2020 (Samstag) 
Veranstaltungszeitraum:  9.00 Uhr–13.00 Uhr 
Veranstaltungsort:  Kath. Gemeindezentrum St. Maria 
    Schnaitheimer Straße 19 
    89520 Heidenheim 
Referentin: Melanie S. Vita (Diplomsozialpädagogin (FH), 

Lerntherapeutin (IFLW) und Buchautorin) 
 

UE:    5 
Kosten:    8 € für Vereinsmitglieder; 
    12 € für Tagespflegepersonen und Eltern ohne  

Vereinsmitgliedschaft 
Status:   Anmeldung ab sofort möglich  
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Seminar: Kinder motorisch fördern – ein Bewegungspa rcours 

Es handelt sich um ein Praxisseminar, dass die 
motorische Förderung für Kinder im Alter von 2 bis 6 
Jahren thematisiert. An diesem Seminar sollen 
Tagespflegepersonen mit ihren Tageskindern und eigenen 
Kindern teilnehmen. Die Tageskinder sollen im Alter von 2 
bis 6 Jahren sein, damit sowohl Sie als auch die Kinder 
bestmöglich vom Seminar profitieren können. Im 
Ausnahmefall kann das Alter der eigenen Kinder auch die 
6 Jahre überschreiten.  

Nach einer theoretischen  Einführung  durch die Dozentin, 
erschaffen Kinder und Tagespflegepersonen unter 
Anleitung der Kursleiterin einen Bewegungsparcours, der 
einen „Spaziergang“ durch das Eselsburger Tal nachstellt. 
Es handelt sich natürlich um Phantasiegebilde. Der 
Bewegungsparcours lädt ein, sich in verschiedenen 
Bewegungsformen auszuprobieren.  

Die Anregungen der Kinder und Tagespflegepersonen werden integriert. 
Tagespflegepersonen sollen auf diese Weise lernen, wie sie die 
Entwicklungsprozesse der Kinder aktiv begleiten können und die Kinder kreativ, 
abwechslungsreich und gezielt zu mehr Bewegung motivieren. Das Praxisseminar 
wird für zwei Gruppen angeboten.  

Veranstaltungstag:  29. Oktober 2020 (Donnerstag) 
Veranstaltungszeitraum:  8.30 Uhr–10.55 Uhr (Gruppe 1) 
    14.30 Uhr–16.55 Uhr (Gruppe 2) 
Veranstaltungsort:  Bibrishalle 
    Brückenstraße 15 
    89542 Herbrechtingen 
Referentin: Silvia Knobloch (Tagesmutter und erfahrene Leiterin für 

Eltern-Kind-Turnen) 
 

UE:    3 
Kosten:    keine: Um dieses Seminar finanzieren zu können, hat  

unser Verein einen Projektantrag bei der Kinderstiftung 
Knalltüte eingereicht, der in vollem Umfang bewilligt 
wurde.  

Status: Anmeldung ab sofort möglich;  
bei Teilnahme bitte in bequemer Kleidung und mit 
Hallenschuhen erscheinen  
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Seminar: Kinder gesund betreut 

Die Stiftung Kindergesundheit bietet derzeit eine kostenfreie Online-Fortbildung zum  
Thema „Kinder gesund betreut“ an, für die Unterrichtseinheiten angerechnet werden. 

Nach Absolvierung dieser Fortbildung und der erfolgreichen Teilnahme am 
Abschlusstest des Kurses erhalten die Teilnehmer ein Zertifikat zur/zum 
„GesundheitsmanagerIn für die Kindertagespflege“. Tagespflegepersonen, die an der 
Fortbildung teilnehmen und dem Verein das Zertifikat vorlegen, erhalten von uns 30 
UEs angerechnet. 

Detaillierte Informationen sind auf unserer Website unter 
https://www.kindertagespflege-heidenheim.de/aktuelles.html nachzulesen im Beitrag 
vom 20.5.2020. 

Von Tagespflegepersonen, die die Fortbildung bereits abgeschlossen haben, gab es 
positive Rückmeldungen zu diesem Kurs. 

 

 

4. Absage Sommerfest 

 
Am 7. Juli sollte das diesjährige Sommerfest vom Verein im Brenzpark stattfinden. 
Schweren Herzens sagen wir das Fest in diesem Jahr allerdings ab, da der 
Heidenheimer Oberbürgermeister Bernhard Ilg in einer Empfehlung dringend von der 
Durchführung abgeraten hat.  

Üblicherweise wird zum Sommerfest allen Kursteilnehmern eine Urkunde überreicht, 
die die Grundqualifizierung erfolgreich abgeschlossen haben. Selbstverständlich 
werden wir den Absolventen in diesem Jahr trotzdem gratulieren und ihnen ihre 
Urkunden zukommen lassen – WIE wird noch nicht verraten. 

Wir hoffen, dass wir im kommenden Jahr unser Sommerfest wieder im Brenzpark 
feiern können. 
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5. Kunstausstellung 

 
Wie wir im letzten Infobrief bereits berichtet haben, ist der Verein momentan mitten in 
der Planung einer Kunstausstellung, die vom 16.10.2020 bis zum 30.10.2020 im 
Heidenheimer Rathaus stattfinden soll. Hierfür benötigen wir die tatkräftige 
Unterstützung und Kreativität all unserer Tagespflegepersonen und Tageskinder! Die 
Ausstellung soll Kunstwerke (gemalte Bilder, Gebasteltes etc.) von Tageskindern und 
Tagespflegepersonen präsentieren. Thema der Ausstellung ist „Tageskinder 
entdecken den Landkreis Heidenheim“. 

Deshalb die große Bitte an Sie:  Melden Sie sich bei uns, wenn Sie etwas von Ihren 
Tageskindern oder von sich einreichen wollen. Wir erklären Ihnen dann den genauen 
Ablauf. Ihrer Kreativität sind – abgesehen vom Thema – keine Grenzen gesetzt. Je 
mehr Kunstwerke desto besser, denn ohne sie: keine Ausstellung. Also: Malen, 
Basteln … LOS!  

 

� 

 

 

 

 

Darüber hinaus möchten wir auf die Eröffnungsveranstaltung der Ausstellung 
hinweisen. Diese findet am Montag, dem 19.10., von 16.30 Uhr bis 18 Uhr statt. Um 
eine Anmeldung wird gebeten. Wir freuen uns über zahlreiches Erscheinen 

 
Bis zur nächsten Ausgabe des Infobriefes! 
 
 
Herzliche Grüße 

Ihr Team vom Kindertagespflegeverein 

Kontakt 

Kindertagespflege Landkreis Heidenheim e.V. 
Bergstr. 28, 89518 Heidenheim  

Telefon: 07321 - 924808  

E-Mail: info@kindertagespflege-heidenheim.de 



Bade n-W(irttemberg
MINISTERIUM FÜR KULTUS, JUGEND UND SPORT

DIE MINISTERIN

Ministerium ftir Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg
Postfach 103442 . 70029 Stuttsart

An die
Kindertageseinrichtungen und die
Ki nd e rta ges pf leg epe rso n en
in Baden-Württemberg

Stuttgart 16. Juni 2020

Aktenzeichen Z

(Bitte bei Antwort angeben)

n¿ Öffnung der Kindertageseinr¡chtungen und der Kindertagespflege unter Pande'
miebedingungen ab 29. Juni 2020

Anlage
Konzept zur Offnung der Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege
in Baden-Württemberg: Rückkehr zu e¡nem Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen

Sehr geehrte Damen und Herren,

seit einigen Wochen können die Kindertageseinrichtungen wieder bis zu 50 Prozent der

Kinder gleichzeitig betreuen. Auch die Kindertagespflege wurde geöffnet. Nun kann

endlich der nächste Schritt folgen, die Rückkehr zum vollständigen Betreuungsangebot -

dies ist sehr erfreulich!

Der Ministerrat hat heute die erforderlichen Anderungen der Corona-Verordnung be-

schlossen, die Grundlage für die vollständige Öffnung und für eine Rückkehr zu einem

Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen ab 29. Juni 2020 sind. Dies gilt ausdrücklich

unabhängig davon, was im Vorfeld von anderer Seite (möglicherweise einschränkend)

kommuniziert wurde.

Sie alle haben sich mit großem Engagement dafür eingesetzt, den Betreuungsauftrag

auch unter den neuen, wechselnden Bedingungen umzusetzen - sei es in der Notbe-

treuung, im Halten der Kontakte mit den Kindern und Eltern sowie bei der Wiederauf-

Thouretstr. 6 (Postquartier) . 70173 Stuttgart ' Telefon 0711279-0 r poststelle@km.kv.bwl.de

VVS : Haltestelle Hauptbahnhof (Arnulf-Klett-Platz)
Gebührenpfl ichtige Parkmöglichkeiten in der Stephansgarage

www.km-bw.de I www.service-bw.de
Zefüfizierf nach DIN EN ISO 50001:2011 und DIN EN ISO 14001:2015



-2-

nahme des eingeschränkten Regelbetriebs. Dafür gebührt allen Beteiligten ein herzli-

cher Dank!

Die vollständige Öffnung der Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege ist

dringend nötig: Für Kinder in den Kindertageseinrichtungen sind die sozialen Kontakte

mit Gleichaltrigen auch mit Blick auf die seelische Gesundheit von großer Bedeutung.

Für Eltern ist die Vereinbarkeit von Familie und Beruf damit wieder leichter möglich.

Grundlage für diese Entscheidung sind die Erkenntnisse nationaler und internationaler

Studien, insbesondere der Untersuchung der Universitätskliniken in Baden-Württemberg

im Auftrag der Landesregierung, die unter Federführung des Uniklinikums Heidelberg

durchgeführt wurde. Aus den Befunden lässt sich ebenso wie aus anderen internationa-

len ableiten, dass eine umfassende Öffnung der Kindertageseinrichtungen und der Kin-

dertagespflege auch medizinisch vertretbar ist.

Damit kann in dieser Altersgruppe von Abstandsgeboten untereinander abgesehen

werden, so dass ein Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen möglich ist. Den Rah-

men dazu beschreibt unser Konzept zur Öffnung, das diesem Schreiben beigefügt ist.

Um den Schutz der Gesundheit aller Beteiligten zu gewährleisten, bitte ich Sie, die Hin-

weise im beigefügten Konzeptpapier zu beachten.

Die jeweilige Situation vor Ort ist maßgeblich für den zeitlichen Rahmen, in dem die

Betreuung stattfinden kann. Angestrebt wird eine Betreuungszeit, wie sie in der Be-

triebserlaubnis vorgegeben ist.

lch bedanke mich an dieser Stelle sehr herzlich für lhr großes Engagement und lhre

Flexibilität, die Sie in den letzten Wochen immer wieder gezeigt haben.

Mit freundlichen Grüßen und- o.^ùt.ttt¡tu,/ 
eo'tr,kt

ù0r (

úti¿^,

-10nh,6^
Susanne Eisenmann

Yl qn

g¡¡(rnl þ .._1V o
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Konzept zur Öffnung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege 

in Baden-Württemberg: 

Rückkehr zu einem Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen 

 

 

1. Vorbemerkung 

 

Kindertageseinrichtungen und die Kindertagespflege haben den Auftrag, die 

Entwicklung des Kindes hinsichtlich seiner Persönlichkeit zu fördern, die Er-

ziehung und Bildung des Kindes zu unterstützen und zu ergänzen (KitaG). 

Dies umfasst die Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes zur Förderung 

seiner Gesamtentwicklung (SGB VIII).  

 

Für Kinder in den Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege sind 

insbesondere auch die sozialen Kontakte mit Gleichaltrigen in ihrer definierten 

Gruppe, auch mit Blick auf die seelische Gesundheit, von herausragender Be-

deutung. Da sich das Infektionsgeschehen in BW stark verlangsamt hat, konn-

ten seit April schrittweise Lockerungen der im März vollzogenen Schließungen 

vorgenommen werden.  

 

Mit jeder Lockerung der Beschränkungen steigt die Erwartung der Eltern und 

Kinder, aber auch der Arbeitgeber, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf mit 

verlässlichen Betreuungsangeboten wieder weitgehend zu gewährleisten.   

 

 

2. Pandemie-Entwicklung 

 

Das Infektionsgeschehen hat sich in BW auf einem niedrigen Niveau stabili-

siert. Die im Auftrag der Landesregierung unter Federführung des Universi-

tätsklinikums Heidelberg durchgeführte Studie, an der auch andere Unikliniken 

mitgewirkt haben, hat nun die Befunde anderer internationalen Studien bestä-

tigt: Danach haben Kinder unter 10 Jahren einen sehr viel geringeren Anteil 

am Pandemiegeschehen als ursprünglich angenommen. Sie erkranken deut-

lich seltener und haben dann meist mildere Verläufe mit wenigen oder gar 

keinen Symptomen. Auf dieser Grundlage ist eine umfassende Öffnung der 

Kindertageseinrichtungen, die pädagogisch geboten ist, verantwortbar. 

 

Andere europäische Länder (Dänemark, Niederlande, Norwegen) wie auch 

andere Bundesländer (Sachsen, Schleswig-Holstein, NRW) haben bereits ihre 
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Kindertageseinrichtungen sowie die Kindertagespflege für einen Regelbetrieb 

unter Pandemiebedingungen geöffnet bzw. werden dies zeitnah tun. Die vor-

liegenden Erfahrungen ermutigen, diesen Schritt auch in Baden-Württemberg 

zu vollziehen.  

 

Mit Vorliegen der vorläufigen Ergebnisse der Heidelberg-Studie, die den ge-

ringen Anteil von Kindern am Pandemiegeschehen bestätigt hat, hat die Lan-

desregierung daher entschieden, die Öffnung der Kindertageseinrichtungen 

und der Kindertagespflege ab 29. Juni 2020 für einen Regelbetrieb unter Pan-

demiebedingungen zu ermöglichen.  

 

 

3. Grundsätze 

 

Die schrittweise Öffnung der Kindertageseinrichtungen erfolgt in vier Phasen, 

entsprechend dem Beschluss der Jugend- und Familienministerkonferenz 

�Y�R�P�����������$�S�U�L�O���������������Ä�*�H�P�H�L�Q�V�D�P�H�U���5ahmen der Länder für einen stufenwei-

sen Prozess zur Öffnung der Kindertagesbetreuungsangebote von der Notbe-

treuung hin zum Regelbetrieb im Kontext der Corona-�3�D�Q�G�H�P�L�H�³�� 

 

In Baden-Württemberg wurden bislang die Phasen 1 bis 3 umgesetzt: 

Phase 1 mit der Notbetreuung ab 17. März 2020, 

Phase 2 mit der erweiterten Notbetreuung ab 27. April 2020 und 

Phase 3 mit dem eingeschränkten Regelbetrieb seit 18. Mai 2020. 

Phase 4 mit dem Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen steht jetzt ab dem 

29. Juni 2020 zur Umsetzung an.   

 

Oberste Priorität hat weiterhin der Schutz der Gesundheit. Das Gelingen des 

Konzeptes erfordert deshalb zwingend die Solidarität, Achtsamkeit und aktive 

Mitwirkung aller Beteiligten. Werden die Regeln zur Öffnung der Kindertages-

einrichtungen und der Kindertagespflege nicht eingehalten, erhöht sich das 

Risiko eines konkreten Infektionsgeschehens mit der Folge, dass die Gruppe, 

die Einrichtung bzw. die Tagespflegestelle wieder geschlossen werden muss. 

Dies bedeutet, dass Kinder, deren Eltern sowie das beteiligte Personal in eine 

14-tägige Quarantänemaßnahme müssen. 

 

In Kindertageseinrichtungen sowie in der Kindertagespflege ist die Durchset-

zung von Abstandsregeln bei Kindern nicht oder nur sehr bedingt möglich. 

Daher werden diese ersetzt durch eine möglichst stabile und konstante Zu-
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sammensetzung der Gruppe mit den jeweiligen pädagogischen Fach- und Zu-

satzkräften.  

 

 

4. Grundlagen für die Kindertagespflege 

 

Die Tagespflegestellen können ab 29. Juni 2020 im Regelbetrieb ohne Ein-

schränkungen arbeiten, sofern die gemeinsamen Schutzhinweise von KVJS, 

UKBW und LGA eingehalten werden. Eine Abstandsregelung für Kinder be-

steht nicht, Erwachsene untereinander sollen die Abstandsregel von 1,5 Me-

tern einhalten, sofern sie nicht einem gemeinsamen Haushalt angehören.    

 

 

5. Grundlagen für den Kita-Betrieb 

 

Die nachstehenden Grundlagen für den Kita-Betrieb gelten ab 29. Juni 2020 

und sollen auch für das kommende Kindergartenjahr 2020/21 ihre Gültigkeit 

haben, sofern es nicht aus Gründen des Infektionsgeschehens wieder zu Ein-

schränkungen oder zu weiteren Erleichterungen kommt. 

 

Die Umsetzung und konkrete Ausgestaltung erfolgen durch die jeweiligen Ein-

richtungen und ihre Träger in eigener Verantwortung.  

 

�x Der Bildungs-, Betreuungs- und Erziehungsauftrag gilt weiterhin. 

�x Die Aufnahme des Regelbetriebes unter Pandemiebedingungen orientiert 

sich an der Betriebserlaubnis des KVJS hinsichtlich der Anzahl an Grup-

pen, den Gruppengrößen und den Betreuungszeiten der Einrichtung. 

�x Die Öffnungszeiten müssen für alle Beteiligten verlässlich sein. 

�x Es ist auf eine möglichst stabile und konstante Zusammensetzung der 

Gruppen (Kinder wie auch Beschäftigte) zu achten. Im Regelfall besuchen 

die Kinder die Gruppe, die sie vor Schließung der Kita besucht haben. 

Neuaufnahmen von Kindern und deren Eingewöhnung können wieder er-

folgen. 

�x Für die verschiedenen Betreuungsgruppen ist möglichst eine Trennung 

sowohl im Gebäude wie auch im Außenbereich vorzunehmen, das heißt 

Kitabeginn und -ende, Essenszeiten sowie Aufenthalte im Außenbereich 

sind weiterhin orts- bzw. zeitversetzt zu planen. 

�x Eine Abstandsregelung für die Kinder gibt es nicht, Erwachsene unterei-

nander sollen das Abstandsgebot (1,5 Meter) einhalten.  



 
 4 

�x Die Notbetreuung entfällt, ein Rechtsanspruch auf Betreuung nach SGB 

VIII besteht weiterhin nicht.  

�x Vom Mindestpersonalschlüssel nach § 1 der KitaVO kann weiterhin abge-

wichen werden, sofern die Aufsichtspflichten uneingeschränkt wahrge-

nommen werden. 

�x Zusätzliche geeignete Räumlichkeiten können genutzt werden, sofern die 

Sicherheit für Kinder und Beschäftigten gewährleistet ist; es genügt eine 

einfache Mitteilung an den KVJS.   

�x Eine Abweichung von der Gruppengröße ist im Einzelfall mit Genehmigung 

des KVJS möglich.  

 

 

6. Gesundheit der Kinder, Eltern und Beschäftigten 

 

Für den Kita-Betrieb sowie die Kindertagespflege ist wesentlich, dass aus-

schließlich gesunde Kinder ohne Anzeichen der Krankheit SARS-CoV-2 be-

treut werden. Häufige Symptome sind Störungen des Geruchs- und Ge-

schmacksinns, Fieber oder Husten. Auch das Personal muss gesund sein, 

ebenso die Eltern oder andere Personen, die das Kind zur Kinderbetreuung 

bringen, sowie sämtliche Mitglieder des Hausstandes.  

 

Mit Beginn des Regelbetriebs unter Pandemiebedingungen ab dem 29. Juni 

2020 sowie zu Beginn des neuen Kindergartenjahres haben die Eltern und al-

le Beschäftigten eine entsprechende schriftliche Erklärung abzugeben, die do-

kumentiert wird. Ein Muster hierfür wird zur Verfügung gestellt. Sollten Eltern 

diese Regelung nicht einhalten, ist die Einrichtung berechtigt, das Kind von 

der weiteren Betreuung auszuschließen.     

 

Eltern eines Kindes, das aufgrund relevanter Vorerkrankungen zu einer Risi-

kogruppe gehört, sind dafür verantwortlich, mit dem Kinderarzt zu klären, ob 

der Besuch einer Kindertageseinrichtung oder Tagespflegestelle für ihr Kind 

gesundheitlich verantwortbar ist. Die Einrichtung kann eine entsprechende 

ärztliche Bescheinigung verlangen.    

 

Im Rahmen der erweiterten Teststrategie für das Land Baden-Württemberg, 

über die der Ministerrat am 23. Juni 2020 entscheidet, werden zusätzliche Te-

stungsmöglichkeiten sowohl für Kinder wie auch für die Beschäftigten ge-

schaffen. Ergänzende Informationen hierzu erfolgen gesondert.  
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Grundsätzlich gelten weiterhin Betretungsverbote für alle Beteiligten, die 

selbst oder deren Familienmitglieder an SARS-CoV-2 erkrankt sind oder ent-

sprechende Krankheitssymptome zeigen.  

 

Darüber hinaus erhalten die Einrichtungen eine Handreichung des Landesge-

sundheitsamts, wie bei möglichen Kontakten mit infizierten Personen bzw. de-

ren Kontaktpersonen zu verfahren ist. Die Entscheidung über ggf. erforderli-

che Quarantänemaßnahmen treffen die örtlich zuständigen Gesundheitsäm-

ter.  

   

  

7. Hygienemaßnahmen 

 

Jede Einrichtung bzw. Tagespflegestelle erstellt auf der Grundlage der 

Schutzhinweise für Kindertageseinrichtungen des KVJS, der UKBW und des 

LGA in ihrer jeweils gültigen Fassung ein Hygienekonzept und setzt dieses 

um. 

 

Fester Bestandteil der pädagogischen Arbeit ist die spielerische und altersge-

rechte Unterweisung der Kinder in die Grundregeln der Hygiene wie Hände-

waschen und achtsames Hygieneverhalten im Umgang miteinander, beim Es-

sen und in den Sanitäreinrichtungen. 

 

Darüber hinaus wird empfohlen, Bewegungs- und Singspiele nur im Außenbe-

reich vorzunehmen. 

 

 

8. Pädagogische Fachkräfte und weiteres Personal 

 

Das Personal wird nicht in allen Einrichtungen vollumfänglich zur Verfügung 

stehen, da einzelne Beschäftige aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu einer Risiko-

gruppe nicht im Präsenzdienst zur Verfügung stehen können. 

 

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat zwischenzeitlich seine Informationen zu 

den Risikogruppen an die aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse ange-

passt. Demnach ist eine generelle Festlegung zur Einstufung in eine Risiko-

gruppe nicht mehr möglich. Vielmehr sei eine personenbezogene Risiko-

Bewertung im Sinne einer (arbeits-)medizinischen Beurteilung erforderlich.  
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Die konkrete Umsetzung dieser Empfehlung des RKI obliegt dem jeweiligen 

Träger der Einrichtung als Arbeitsgeber der Beschäftigten. 

 

 

9. Befristete Flexibilisierung des Mindestpersonalschlüssels 

 

Vom Mindestpersonalschlüssel nach § 1 der KitaVO kann zum Ausgleich für 

Beschäftigte, die durch eine ärztliche Bescheinigung vom Präsenzdienst be-

freit sind, befristet bis zum Ende des Kita-Jahres 2020/21 abgewichen wer-

den, sofern die Aufsichtspflichten uneingeschränkt wahrgenommen werden. 

 

Um die Betriebszeiten verlässlich und möglichst vollumfänglich zu gewährleis-

ten, kann die Mindestpersonalanzahl um bis zu 20 % unterschritten werden. 

Bei einer weiteren Unterschreitung muss der Personalausfall kompensiert 

werden, zum Beispiel mit Fachkräften aus dem Bundesprogramm Sprach-

Kitas, bereits bisher zeitweise eingesetzten Zusatzkräften, Personen, die ein 

freiwilliges soziales Jahr absolvieren, Studierende im Block-Praktikum, Aus-

zubildenden und anderen geeigneten Personen im Sinne von § 7 Abs. 5 Ki-

TaG. 

 

Für den Fall, dass trotz dieser Maßnahmen nicht ausreichend Personal zur 

Gewährleistung der Aufsichtspflichten zur Verfügung steht, kann die jeweilige 

Einrichtung in Abstimmung mit ihrem Träger einer Reduzierung der Öffnungs-

zeiten vornehmen. 

 

 

10. Direkteinsteigerprogramm 

 

Um den Personenkreis der pädagogischen Fach- und Zusatzkräfte dauerhaft 

zu erweitern, wird das Kultusministerium im Rahmen der Umsetzung des �ÄGu-

te-Kita-�*�H�V�H�W�]�³ ein Direkteinsteigerprogramm initiieren, um Menschen im 

Rahmen einer beruflichen Neuorientierung entsprechende Einstiegs- und 

Qualifikationsmöglichkeiten anzubieten. Zunächst sollen Zusatzkräfte berufs-

begleitend eine pädagogische Qualifizierung erhalten, in einem weiteren Mo-

dul soll die Qualifizierung als Fachkraft möglich sein. 

 

 

 

 



Gesundheitsbestätigung Kindertagespflege 

 

Name der Tagespflegeperson 

 

 

 

Name, Vorname des Kindes 

 

 

Geburtsdatum 

 

 

 

Hiermit bestätige ich mit meiner Unterschrift, dass  

- das oben genannte Kind in den letzten 14 Tagen keinen Kontakt zu einer infi-

zierten Person hatte, 

- das oben genannte Kind sowie die im Hausstand lebenden Personen keine 

Symptome der Krankheit Covid-19 (z.B. Geruchs- und Geschmacksbeein-

trächtigung, erhöhte Temperatur, Husten) aufweisen, 

- die Tagespflegeperson umgehend informiert wird, wenn die oben genannten 

Krankheitsanzeichen auftreten, 

- das oben genannte Kind bei Auftreten von Krankheitsanzeichen während der 

Betreuung umgehend abgeholt wird. 

 

 

Datum 

 

Unterschrift eines 

Elternteils/Erziehungsberechtigten 

 

 

 

 

 
 
Hinweis: Auch bei Personen, die beruflich mit Covid-19-Patienten Kontakt 
haben, kommt es ausschließlich darauf an, dass sie frei von Symptomen der 
Krankheit Covid-19 sind. 
 
 


